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Interessen und Möglichkeiten, ob überhaupt abgerechnet wurde, und 
wenn ja, in welcher Form28.

Für die territoriale Rechnungslegung erwiesen sich Überlieferungs
chance und Überlieferungszufall29 als wesentliche Elemente. Bei in-
tensivem Nachsuchen vervielfachte sich die Zahl der Rechnungen. Im 
urkundlichen wie historiographischen Quellenmaterial ließ sich außer
dem eine lange Vertrautheit mit Abrechnungen und deren bewußte 
Nutzung nachweisen. Daraus folgte, daß für die frühe Rechnungsle-
gung das Faktum erhaltener Rechnungen bei deren verschwindend gerin-
ger Überlieferungschance geradezu als Indikator für ein umfassenderes 
und bereits vor dem Entstehen des betreffenden Stückes anzusetzendes 
Rechnungswesen betrachtet werden muß30.

Vor allem die Hinweise auf Überlieferungschance und Überliefe-
rungszufall lassen auch für die königlichen Verhältnisse aufmerken. 
Schon Peter Moraw hat darauf hingewiesen, daß im wirtschaftlichen 
Bereich für das Königtum mit einer großen Quellennot und erhebli-
chen Verlusten zu rechnen ist, da viele Informationen nicht schriftlich 
fixiert oder, wenn niedergeschrieben, als nicht überlieferungswürdig 
betrachtet wurden31. Nur die außergewöhnliche Überlieferungssitua-
tion, die Deponierung des Schriftgutes des Kaisers im Pisaner Domar-
chiv und sein plötzlicher Tod, ermöglichten es, für Heinrich VII. ein 
umfassendes System von Rechnungslegungen weit über das Erhaltene 
hinaus nachzuweisen32.

Angesichts der grundlegend neuen Betrachtung landesherrlichen 
Rechnungswesens wie der Ergebnisse zu Heinrich VII. muß also 
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